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Text-Rückmeldungen

Bereich Kapitel Antrag / Bemerkung Begründung

Gesetzesvorlage § 37a Strafbestimmung Es wird die Möglichkeit geschaffen, für Gebiete, in welchen eine grössere
Gefahr für die Biodiversität besteht, höhere Ordnungsbussen auszusprechen.

Der Mountainbike-Sport findet in der Natur statt. So können durch Fehlverhalten
grössere Schäden an der Biodiversität entstehen. Daher brauchen wir stärkere
Anreize, um ein Fehlverhalten zu verhindern. Wir fordern unterschiedliche und
höhere Strafmasse bei den Ordnungsbussen.

Ihre grundsätzlichen
Bemerkungen zum Gesetz

Keine Antwort Keine Antwort

Ihre grundsätzlichen
Bemerkungen zum
erläuternden Bericht

Keine Antwort Keine Antwort
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